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Einleitung 

Während die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) in Deutsch-
land bereits seit 1953 zum innerstaatlich anwendbaren Recht gehört, wurde 
die französische Ratifikationsurkunde erst 1974 beim Generalsekretär des 
Europarates hinterlegt, und das, obwohl Frankreich – wie auch Deutsch-
land – zu den ersten Unterzeichnerstaaten der EMRK zählt.1 Die Individu-
albeschwerde erkannten die Franzosen, denen ein entsprechendes Verfah-
ren – anders als den an die Verfassungsbeschwerde gewöhnten Deutschen 
– bislang fremd war, sogar erst im Jahre 1981 an. Zulässigkeitsvorausset-
zung für eine solche Individualbeschwerde ist nach Art. 35 EMRK unter 
anderem, dass der innerstaatliche Rechtsweg erschöpft wurde. Demnach ist 
es zu allererst die Pflicht der nationalen Fachgerichte, den in der EMRK 
geschützten Rechten innerstaatliche Geltung zu verleihen; sie sind gleich-
sam die erste Stufe im Rechtsschutzsystem der EMRK2 und damit in der 
Lage, durch ihr Verhalten die Belastung des EGMR zu mindeRn. Diese 
Konzeption dient nicht zuletzt dem Schutz der betroffenen Staaten. Denn 
indem sie mit potentiellen Menschenrechtsverstößen zunächst selbst kon-
frontiert werden und ihnen die Möglichkeit gegeben wird, sich mit diesen 
zu befassen, wird ihre Souveränität in geringerem Maße berührt, als im 
Falle einer sofortigen Konsultierung internationaler Organe.3 Da es zudem 
im Interesse eines jeden Staates liegen müsste, einer Verurteilung durch 

                                                           
1 Gründe dafür, dass Frankreich die EMRK erst 24 Jahre nach Unterzeichung dersel-

ben ratifizierte, gibt es mehrere. Neben dem Verlust des Monopols von Radio und Fern-
sehen oder der Unvereinbarkeit des „britisch gefärbten“ Strafverfahrensrechts mit dem 
französischen Rechtssystem befürchtete Frankreich insbesondere, für die Menschen-
rechtsverletzungen im Algerienkrieg zur Verantwortung gezogen zu werden. Siehe dazu 
die Ausführungen von Breillat, in: Les incidences, S. 137 (138 f.); Costa, in: Colliard/ 
Jegouzo, Mélanges Conac, S. 241 (243 ff.), Grewe, in: dies./Gusy, Menschenrechte, 
S. 106 (109 f.); sowie Stirn, Les libertés, S. 96. 

2 Golsong, in: DVBl. 1958, 809; ähnlich Eissen, in: Cohen-Jonathan, Droits de 
l’Homme, S. 1 (10). 

3 De Gouttes, in: GP 1992, doct., 181 (183); Klein, in: Mahrenholz/Hilf/Klein (Hrsg.), 
Entwicklung der Menschenrechte innerhalb der Staaten des Europarats, S. 43; Pubert, in: 
Chagnollaud/Drago, Dictionnaire, S. 140 (149); a.A. Andriantsimbazovina, L’autorité, 
S. 76 f., der nicht den Schutz der Souveränität der Staaten als Ziel der Regelung ansieht, 
sondern dieser vielmehr die Aufforderung an die Staaten entnimmt, die Menschenrechte 
in ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung besser zu schützen. 



Einleitung 2 

den EGMR wegen einer Konventionsverletzung zu entgehen, dürfte eigent-
lich zu erwarten sein, dass „die EMRK ein im Bewusstsein der nationalen 
Rechtsprechungsorgane allzeit präsentes Regelwerk ist, dessen konkreter 
Anwendung größter Wert beigemessen wird.“4 

A. Gegenstand der Untersuchung 
A. Gegenstand der Untersuchung 

Die Frage, ob der EMRK in ihrer Eigenschaft als internationale Garantie 
für die nationale Verwirklichung der Grundrechte in der französischen so-
wie der deutschen Rechtspraxis tatsächlich dieser Stellenwert zukommt, ist 
Gegenstand dieser Forschungsarbeit. Neben der Rezeption im formellen 
Sinne, welche die Ratifikation des völkerrechtlichen Vertrags sowie die 
Inkorporation der Konvention in das innerstaatliche Recht umfasst, soll 
daher insbesondere untersucht werden, inwieweit die EMRK nicht nur als 
Element der Rechtsordnung in Kraft gesetzt wurde, sondern sie darüber 
hinaus in ihrer Auslegung durch den Straßburger Gerichtshof auch als Be-
standteil dieser Rechtsordnung tatsächlich angewandt wird. Nach Art. 20 
III GG sind Exekutive und Jurisdiktion in Deutschland verpflichtet, die 
Gesetze – und damit auch das nach Art. 59 II GG in das deutsche Recht 
inkorporierte Völkervertragsrecht – anzuwenden und zu befolgen. Die Fra-
ge nach der (materiellen) Rezeption beschränkt sich hingegen nicht auf die 
Feststellung dieser Obligation; vielmehr erfordert ihre Beantwortung eine 
Untersuchung der Art und Weise sowie des Umfangs der Erfüllung dieser 
Pflicht. Erst eine entsprechende Analyse vermag aufzuzeigen, inwiefern 
die EMRK die innerstaatliche Protektion der Menschenrechte durch die 
nationalen Gerichte beeinflusst. Im Rahmen dieser Ausarbeitung soll daher 
eine Evaluation der rechtlichen ebenso wie der tatsächlichen Wirkungen 
der durch den EGMR maßgeblich weiterentwickelten konventionsrechtli-
chen Garantien auf die französischen und deutschen Rechtsprechungsorga-
ne in ihrer Funktion als Beschützer des Individuums vor Eingriffen des 
Staates erfolgen. 

Die Urteile des EGMR gegen Frankreich und Deutschland als (inzwi-
schen) „gestandene“ Demokratien lassen vermuten, dass sowohl bei uns als 
auch in unserem Nachbarland die Einhaltung von Menschenrechtsstan-
dards nicht selbstverständlich ist. Dass sich jenseits des Rheins durchaus 
Verstöße von einigem Gewicht ereignet haben, zeigen insbesondere die 
Verurteilungen Frankreichs wegen Verstoßes gegen das Folterverbot bzw. 
wegen unmenschlicher und erniedrigender Behandlung i.S.d. Art. 3 

                                                           
4 Unkel, Berücksichtigung der EMRK, S. 3. 
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EMRK.5 Aber auch in quantitativer Hinsicht lassen die Verurteilungen der 
französischen Republik durch den Straßburger Gerichtshof einen Miss-
stand bezüglich des innerstaatlichen Menschenrechtsschutzes durch die 
französischen Gerichte vermuten. Insgesamt war Frankreich im Zeitraum 
von 1959 bis einschließlich 2011 von 848 Entscheidungen des EGMR bzw. 
der EKMR betroffen, wobei in 627 Fällen jeweils mindestens eine Verlet-
zung der Konvention festgestellt wurde. Demgegenüber fallen die entspre-
chenden Zahlen für die Bundesrepublik Deutschland wesentlich geringer 
aus (in 159 von insgesamt 234 Urteilen wurde ein Verstoß gegen die 
EMRK konstatiert).6 Zudem stellen fundamentale Menschenrechtsverlet-
zungen in Deutschland eher eine Ausnahme dar: im genannten Zeitraum 
stehen drei vereinzelten Verurteilung der Bundesrepublik wegen erniedri-
gender Behandlung i.S.d. Art 3 EMRK 102 Verstöße gegen Art. 6 EMRK 
auf Grund überlanger Verfahrensdauer gegenüber. Im Gegensatz zur Situa-
tion in Frankreich gibt der deutsche Grundrechtsschutz demnach anschei-
nend weitaus weniger Anlass für Verstöße gegen die EMRK, die nicht 
schon im nationalen Recht bewältigt werden. Dennoch ist die deutsche 
Rechtsprechung einschließlich der verfassungsrichterlichen immer wieder 
Objekt einer Prüfung durch den EGMR am Maßstab der EMRK. 

Mittels einer Analyse sowohl der verfassungsrechtlichen Grundlagen 
des Menschenrechtsschutzes als auch des tatsächlichen Umgangs der nati-
onalen Gerichte mit den konventionsrechtlichen Gewährleistungen soll 
daher vorliegend der Versuch unternommen werden, den/die Auslöser für 
diese auseinanderklaffenden Verurteilungszahlen der beiden Nachbarstaa-
ten zu ergründen. 

                                                           
5 EGMR, 27.8.1992, Beschw.-Nr. 12850/87, Serie A 241-A – Tomasi ./. Frankreich, 

dazu Méral, Les Tribunaux, S. 17 ff.; EGMR, 28.7.1999, Beschw.-Nr. 25803/94, Rec. 
1999-V – Selmouni ./. Frankreich; EGMR, 14.11.2002, Beschw.-Nr. 67263/01, NL 2002, 
S. 262 ff. – Mouisel ./. Frankreich; EGMR, 27. 11. 2002, Beschw.-Nr. 65436/01, NL 
2003, S. 311 ff. – Hénaf ./. Frankreich; EGMR, 1.4.2004, Beschw.-Nr. 59584/00 – Ri-
vas ./. Frankreich; EGMR, 19.5.2004, Beschw.-Nr. 44568/98 – R.L.&M.-J.D ./. Frank-
reich; EGMR, 24.10.2006, NL 2006, S. 254 ff. – Vincent ./. Frankreich; EGMR, 
26.4.2007, Beschw.-Nr. 25389/05, AJDA 2007, S. 940 – Gebremedhin ./. Frankreich; 
EGMR, 12.6.2007, Beschw.-Nr. 70204/01 – Frérot ./. Frankreich; EGMR, 20.9.2007, 
Beschw.-Nr. 45223/05 – Sultani ./. Frankreich; vgl. zu dieser Thematik Dragon, in: 
Grewe/Gusy, Menschenrechte, S. 205 ff.  

6 Vgl. die Statistik des EGMR, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-
39C9-455C-B7C7-F821056BF32A/0/TABLEAU_VIOLATIONS_EN_2011.pdf. 
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B. Stand der Forschung 
B. Stand der Forschung 

Bislang existiert im deutschen Schrifttum keine umfassende vergleichende 
Untersuchung der Umsetzung der EMRK in den hiesigen Vergleichsstaa-
ten. 

In der französischen Literatur hat sich jüngst de Aranjo7 mit dem Ver-
hältnis der jeweiligen Verfassungsgerichte zur Rechtsprechung europäi-
scher Gerichte (EGMR und EuGH) im Bezug auf den Menschenrechts-
schutz befasst und dabei gegenseitige Inspiration aber auch voneinander 
abweichende Rechtsauffassungen konstatiert. Die wertvolle Untersuchung 
bezieht sich jedoch nur auf die Verfassungsgerichtsbarkeit und lässt damit 
die Rezeption der EMRK durch die ordentlichen Gerichte außen vor. 

Im englischsprachigen Bereich ist der Beitrag von Lambert Abdelgawad 
und Weber8 hervorzuheben, der sich rechtsvergleichend mit der Umsetzung 
der Konventionsrechte in ihrer Interpretation durch den EGMR in Frank-
reich und Deutschland auseinander setzt. Er enthält insbesondere Statisti-
ken über die Bezugnahme innerstaatlicher Entscheidungen auf die Straß-
burger Urteile, die einen ersten Eindruck hinsichtlich der Haltung der nati-
onalen Richter gegenüber den europäischen Menschenrechten vermitteln. 
Die blanken Zahlen vermögen jedoch die hier angestrebte konkrete Analy-
se anhand des Inhalts dieser Entscheidungen nicht zu ersetzen. 

In Deutschland finden sich in Arbeiten nur vereinzelt Abschnitte zur In-
korporation der Konvention in die innerstaatliche Rechtsordnung Frank-
reichs. Hier ist insbesondere die Dissertation von Kohlhammer zu nennen, 
die jedoch kaum vergleichende Elemente enthält und trotz ihres Titels 
„Völkervertragsrecht in der französischen Rechtsordnung, insbesondere 
Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten“ der Umsetzung der EMRK in Frankreich lediglich knapp 20 Seiten 
widmet. Kündig-Schaad9 gewährt in ihrer Arbeit bereits einen interessan-
ten Einblick in die Rezeption der EMRK in Frankreich und bezieht in ihre 
Untersuchung auch Entscheidungen der innerstaatlichen Gerichte in ein-
zelnen Bereichen mit ein. Ihre Analyse derselben erfolgt jedoch sehr punk-
tuell. Zudem zieht auch sie keine rechtsvergleichenden Schlüsse. Ernst10 
arbeitet demgegenüber in ihrer Dissertation zwar durchaus rechtsverglei-
chend, beschränkt ihre Untersuchung aber – wie schon der Titel erkennen 

                                                           
7 Justice constitutionnelle et justices européennes des droits de l’Homme, Étude com-

parée: France – Allemagne. 
8 The Reception Process in France and Germany, in: Keller/Stone Sweet, A Europe of 

Rights, S. 107 ff. 
9 Das Verhältnis Frankreichs zur Europäischen Menschenrechtskonvention. 
10 Die Haltung Deutschlands und Frankreichs zur EMRK unter besonderer Berück-

sichtigung des Art. 6 Abs. 3. 
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lässt – auf die in der Konvention niedergelegten verfahrensrechtlichen Ga-
rantien. Hinsichtlich der zwei letztgenannten Werke ist zudem anzumer-
ken, dass sich die Rechtsprechung beider Staaten seit dem Erscheinen die-
ser Arbeiten (1983 bzw. 1994) in erheblichem Maße fortentwickelt hat.  

Die ebenfalls rechtsvergleichende Arbeit jüngeren Datums von Mahn-
ke11 nimmt zwar die EMRK als Inspiration des innerstaatlichen Grundrech-
teschutzes in den Blick und kommt zu dem Schluss, dass die französischen 
Gerichte die konventionsrechtlichen Garantien als Grundrechtsquellen zur 
Ableitung und Ergänzung der „libertés publiques“ heranziehen. Einen 
Nachweis für diese Feststellung z.B. mittels einer Untersuchung konkreter 
Entscheidungen französischer Richter bleibt der Autor indes vollends 
schuldig. 

Andere Publikationen befassen sich lediglich mit Detailfragen, denen 
auch im Rahmen dieser Arbeit eine nicht unerhebliche Bedeutung zu-
kommt. So werden beispielsweise die Auswirkungen der IVG-Entschei-
dung des französischen Verfassungsrates auf die Auslegung des Art. 55 FV 
intensiv sowohl im wegweisenden Aufsatz von Ress12 sowie in der Disser-
tation von Starke13 erörtert. Fromont14 geht darüber hinaus auf die Frage 
nach der Bindung französischer Gerichte an die Entscheidungen des 
EGMR ein. Indes lassen diese Veröffentlichungen allesamt den Vergleich 
zur deutschen Lösung vermissen. 

Zur Rechtslage in Deutschland, insbesondere zur Rangfrage und zu der 
in der Görgülü-Entscheidung des BVerfG entwickelten „Berücksichti-
gungspflicht“ wurden sicherlich unzählige Werke veröffentlicht. Die vor-
liegende Arbeit behandelt daher im Schwerpunkt die Umsetzung der 
EMRK in der französischen Rechtsordnung und widmet sich zugleich ver-
tieft einer konkreten Analyse der Entscheidungen der innerstaatlichen Ge-
richte beider Staaten. 

                                                           
11 Grundrechte und libertés publiques – Eine rechtsvergleichende Betrachtung des 

Grundrechtsschutzes in der Bundesrepublik Deutschland und in der V. Französischen 
Republik.  

12 Der Rang völkerrechtlicher Verträge nach französischem Verfassungsrecht, in: Za-
öRV 85, S. 445 ff. 

13 Die verfassungsgerichtliche Normenkontrolle durch den Conseil constitutionnel, 
S. 85 ff. 

14 Die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention in der französischen 
Rechtsordnung, in: DÖV 2005, S. 1 ff. 
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C. Gang der Untersuchung 

Zu klären sind im Rahmen der Untersuchung dafür zunächst die konventi-
onsrechtlichen Ausgangsbedingungen hinsichtlich der innerstaatlichen 
Umsetzung des europäischen Menschenrechtsschutzes. Anschließend gilt 
es zu erörtern, welchen Rang die Regelungen der Konvention in der natio-
nalen Rechtsordnung Frankreichs einerseits sowie Deutschlands anderer-
seits einnehmen. Davon hängt zum einen insbesondere ab, welchem Ge-
richt im jeweiligen Untersuchungsstaat die Aufgabe der Prüfung der Kon-
ventionsmäßigkeit innerstaatlicher Rechtsakte und -normen zukommt. 
Zudem dient diese Ausarbeitung der Beantwortung der Frage, wie zu ver-
fahren ist, wenn einfaches nationales Recht nach Ansicht der innerstaatli-
chen Richter nicht mit einer Konventionsgewährleistung vereinbar ist. 
Ließe sich feststellen, dass der EMRK Verfassungsrang oder zumindest 
Übergesetzesrang zukäme, wäre das nationale Gericht verpflichtet, vorran-
gig die EMRK anzuwenden. Stünde sie hingegen mit den einfachen Geset-
zen auf einer Stufe, so könnte die Konvention grundsätzlich auf Grund der 
Kollisionsregel lex posterior derogat legi priori verdrängt werden, was den 
Schutz der europäischen Menschenrechte im Ergebnis nicht unerheblich 
beeinträchtigen könnte. 

Im Anschluss der Klärung der Rangfrage gilt es dann, die (rechtliche) 
Relevanz der den Inhalt der Konventionsrechte maßgeblich mitbestimmen-
den Rechtsprechung des EGMR für die innerstaatlichen Rechtsanwender 
zu bestimmen. Dazu wird der Text der Konvention als Ausgangspunkt für 
eine mögliche Bindungswirkung zu untersuchen sein, bevor in den inner-
staatlichen Rechtsordnungen evtl. vorgenommene Modifikationen erhellt 
werden können. 

Schließlich wird es darum gehen, i.S.e. materiellen Rezeption gewisse 
Grundströmungen und Tendenzen in den Entscheidungen französischer und 
deutscher Gerichte im Umgang mit der EMRK und der sie konkretisieren-
den Rechtsprechung des EGMR zu belegen und in Hinblick auf eine kon-
ventionsgemäße Anwendung und Auslegung der Konvention zu bewerten 
und zu vergleichen. 



 1. Kapitel 

Die Umsetzung der EMRK in der innerstaatlichen 
Rechtsordnung 

A. Der Eingang des Konventionsrechts in die innerstaatliche 
Rechtsordnung 

A. Der Eingang des Konventionsrechts in die innerstaatliche Rechtsordnung 

Um einen Rezeptionsprozess der EMRK in ihrer Auslegung durch den 
Straßburger Gerichtshof in der nationalen Rechtsprechung Deutschlands 
und Frankreichs bewerten zu können, muss die Konvention Eingang in die 
jeweilige innerstaatliche Rechtsordnung der beiden Staaten gefunden ha-
ben. Damit sich der Einzelne vor Gericht auf die in der EMRK garantierten 
Rechte berufen kann, bzw. umgekehrt „die innerstaatlichen Verwaltungs-
behörden und Gerichte aus der Konvention Rechtsfolgen für den Einzelfall 
ableiten dürfen“1, müssen diese zum einen unmittelbar anwendbar sein und 
zum anderen nach den Vorgaben der Verfassungen innerstaatliche Geltung 
erlangt haben.2 

I. Unmittelbare Anwendbarkeit der konventionsrechtlichen Normen? 

Es gibt staatsvertragliche Bestimmungen, die bloß programmatischen Cha-
rakter haben, oder eine Materie nur umrissweise regeln, zudem solche, die 
dem Vertragsstaat einen weiten Gestaltungsspielraum belassen oder bloße 
Leitgedanken enthalten.3 Entsprechende Regelungen sind nicht unmittelbar 
anwendbar; vielmehr müssen sie erst noch durch innerstaatliche Normen 
konkretisiert werden. Da die EMRK selbst keine explizite Regelung bezüg-
lich ihrer Anwendbarkeit in den innerstaatlichen Rechtsordnungen der Sig-
natarstaaten enthält, ist insofern auf die von den nationalen Richtern ent-
wickelten Grundsätze zurückzugreifen: 

                                                           
1 Zuleeg, in: JA 1983, 1 (6). 
2 Eine Entscheidung des Streites, ob die unmittelbare Anwendbarkeit eine Vorausset-

zung der Geltung ist, oder ob nicht vielmehr ein umgekehrtes Verständnis richtig ist, 
kann hier dahinstehen. Zum diesbezüglichen Meinungsstand siehe die Nachweise bei 
Buchs, Die unmittelbare Anwendbarkeit, S. 29 f. sowie Kunig, in: Graf Vitzthum, VR, 2. 
Abschnitt, Rn. 41. 

3 Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, S. 31. 
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Vorausgesetzt wird sowohl von den französischen als auch von den 
deutschen Gerichten insofern, dass die konventionsrechtliche Norm in der 
innerstaatlichen Rechtsordnung rechtliche Wirkungen erzeugt, ohne dass 
eine weitere Norm anderer Natur eingreifen muss, um ihren Inhalt zu prä-
zisieren oder ihre effektive Anwendung zu ermöglichen.4 Die hinreichende 
Bestimmtheit der völkerrechtlichen Norm und der damit verbundene self-
executing Charakter sind dabei anhand eines objektiven sowie eines sub-
jektiven Kriteriums zu ermitteln. In objektiver Hinsicht muss die völker-
rechtliche Bestimmung nach Inhalt, Zweck und Formulierung zur inner-
staatlichen Anwendung geeignet sein, d.h. der innerstaatliche Rechtsan-
wender muss Tatbestand und Rechtsfolge des in ihr enthaltenen 
Rechtssatzes vollziehen können.5 Das subjektive Kriterium fordert darüber 
hinaus, dass die vertragsschließenden Parteien die unmittelbare Anwend-
barkeit der Vorschriften gewollt haben. Indiz dafür kann insbesondere sein, 
dass sich eine Norm ihrem Wortlaut nach unmittelbar an den innerstaatli-
chen Rechtsanwender sowie den Rechtsunterworfenen richtet. 

Die unmittelbare Anwendbarkeit der materiellen Bestimmungen der 
Menschenrechtskonvention ergibt sich einerseits aus Art. 1 EMRK, demzu-
folge die Vertragsstaaten den Individuen die in Abschnitt I der Konvention 
niedergelegten Rechte und Freiheiten zusichern; andererseits zudem aus 
der Fassung der einzelnen Gewährleistungen. So ist in Art. 6 III EMRK 
von Rechten („droits“) des Angeklagten die Rede. Auch werden den Indi-
viduen an mehreren Stellen innerhalb des Konventionstextes ausdrücklich 
Ansprüche gewährt (vgl. Art. 5 V, Art. 6 I 1, Art. 8 I EMRK). Schließlich 
sind die konventionsrechtlichen Garantien bestimmt genug formuliert, um 
von Gerichten und Behörden angewandt zu werden, ohne dass es einer 
Ausführungsgesetzgebung bedürfte. 

1. Die französische Position zur unmittelbaren Anwendbarkeit der EMRK 

Dennoch herrschte sowohl in der französischen Rechtsprechung als auch 
im Schrifttum hinsichtlich der Eignung der EMRK zur unmittelbaren An-
wendung in der nationalen Rechtsordnung zunächst eine Kontroverse. Das 
Appellationsgericht von Paris beispielsweise verneinte die unmittelbare 
Anwendbarkeit zunächst implizit6 – dann auch ausdrücklich7. Auch in der 
Literatur gab es Stimmen, die eine unmittelbare Anwendbarkeit der EMRK 
entschieden zurückwiesen, indem sie den Inhalt der Konvention auf „all-

                                                           
4 Vgl. zuletzt BVerwG, 29.4.2009, BeckRS 200935514. 
5 Uerpmann, EMRK und deutsche Rechtsprechung, S. 44. 
6 CA Paris, 25.2.1975. 
7 CA Paris, 29.2.1980 – A. et autres: „(...) de telles dispositions [Artikel 6, 13 und 14 

EMRK – Anm. der Verf.] très générales dans leur formulation, ne constituent que des 
lignes directives pour la législation des divers Etats signataires“.  
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gemeine Grundsatzerklärungen“ reduzierten. Chambon äußerte insofern 
zum Beispiel, die Konvention enthielte im Gegensatz zu zahlreichen ande-
ren völkerrechtlichen Verträgen lediglich allgemeine Grundsatzerklärungen 
und könnte daher von den Gerichten nicht unmittelbar angewandt werden. 
Letztere könnten ihre Entscheidung allein auf die detaillierten Regelungen 
der innerstaatlichen Gesetzgebung stützen, welche die greifbare Konkreti-
sierung der in der Konvention formulierten Empfehlungen und morali-
schen Normen nicht direkt zwingenden Charakters darstellten. Die EMRK 
richte sich nicht an die Richter, sondern solle vielmehr dem Gesetzgeber 
jedes einzelnen Signatarstaates als Inspirationsmodell dienen.8 

Überwiegend zu finden sind in den Urteilen vor allem seit der Respino-
Entscheidung9 der Cour de cassation demgegenüber inzwischen jedoch 
Aussagen wie: 

„ (…) la Convention présente incontestablement le caractère self-executing et fait partie 
du droit positif français“10 
oder  
„ (...) énonçant des droits qui sont directement garanties à tout individu se trouvant sous 
la juridiction française, l’applicabilité directe des normes substantielles de la Convention 
ne semble pas être sérieusement remise en cause.“11 

Eindeutig anerkannt wurde die unmittelbare Anwendbarkeit der konventi-
onsrechtlichen Garantien in Frankreich schließlich ausdrücklich in einer 
„réponse ministérielle“ vom 19.5.1980:  

„En vertu de l’article 55 de notre Constitution, la Convention prime notre législation 
interne. Cet article lui confère même une autorité supérieure à celle de la loi. Les justi-
ciables peuvent donc l’invoquer devant les tribunaux qui sont tenus de l’appliquer et 
l’ont déjà appliquée à maintes reprises.“12 

Seither wird die unmittelbare Anwendbarkeit der konventionsrechtlichen 
Garantien in der französischen Rechtsordnung nicht mehr bezweifelt.13 
                                                           

8 Chambon, obs. sous C.S.E., ch. de contrôle, 6.5.1976, S., JCP 1976, II, 18416: „(…) 
à la différence des nombreux traités et règlements internationaux (...), la Convention (...) 
ne contient que des déclarations générales de principe (...). Elle n’est donc pas directe-
ment applicable par les tribunaux. Ces derniers peuvent fonder leur décision que sur les 
règles particuliers et détaillées de leur légslation interne, qui sont justement la concrétisa-
tion palpable des recommendations et des normes morales non directements contraignan-
tes énoncées par la Convention. Celle-ci s’adresse non aux juges mais au législateur de 
chacun des pays signataires, auquel elle doit servir de modèle d’inspiration.“ 

9 Cass., crim., 3.6.1975 – Respino; vgl. auch Cass., crim., 30.6.1976 – Glaeser-
Touvier. 

10 TGI de Montpellier, 3ème ch., 3.10.1977, B. 
11 Cohen-Jonathan, in: ders., Droits de l’Homme, S. 167 (178). 
12 Zititert bei Burgelin/Lalardie, in: Mélanges Pettiti, S. 145 (147). 
13 Vgl. Derrien, Les juges français, S. 379 f.; Genevois, in: RFDA 1993, 849 (860); 

Sauve/Pauti, in: Thierry/Decaux, Droit international S. 237 (237 f.); Vailhé, in: Chagnol-
laud/Drago, Dictionnaire, S. 114 (115). 



Die Bedeutung der EMRK in der innerstaatlichen Rechtsordnung 10

2. Die deutsche Position zur unmittelbaren Anwendbarkeit der EMRK 

In den Anfangsjahren der EMRK erachtete so manches deutsche Gericht 
eine sorgfältige Begründung der unmittelbaren Anwendbarkeit einzelner 
konventionsrechtlicher Gewährleitungen für notwendig. Der BGH betonte 
beispielsweise in einer Entscheidung aus den sechziger Jahren, dass die 
EMRK „in vielen ihrer Bestimmungen bewusst bereits unmittelbar wirk-
same Ansprüche einzelner Individuen“ schaffe, was insbesondere die Mög-
lichkeit der Individualbeschwerde bestätige.14 Gleichzeitig zog der Ge-
richtshof zudem die Existenz der konventionsrechtlichen Gesetzesvorbe-
halte heran, um eine unmittelbare Geltung der menschenrechtlichen 
Garantien zu begründen. Heute wird die unmittelbare Anwendbarkeit der 
EMRK in der deutschen Rechtsprechung regelmäßig als selbstverständlich 
unterstellt (teils explizit15 – teils implizit durch Aufhebung eines konventi-
onswidrigen Verwaltungsakts16 oder eines die EMRK missachtenden Ge-
richtsurteils17). 

Im deutschen Schrifttum wird inzwischen ebenfalls übereinstimmend 
angenommen, dass die Konventionsgarantien inhaltlich so konkret gefasst 
sind, dass sie auf Grund ihres damit einhergehenden self-executing-
Charakters als unmittelbar anwendbar angesehen werden können.18 

Dass nach alledem sowohl in Frankreich als auch in Deutschland die 
unmittelbare Anwendbarkeit der menschenrechtlichen Gewährleistungen 
der EMRK inzwischen akzeptiert wird, ermöglicht es einem Betroffenen 
jedoch noch nicht, sich vor einem nationalen Gericht erfolgreich auf eine 
konventionsrechtliche Garantie zu berufen. 

 
 
 

                                                           
14 BGHZ 45, 46 (49) m.w.N. aus der Rechtsprechung oberer Bundesgerichte auf 

S. 52. 
15 Z.B. LG Nürnberg-Fürth, JurBüro 1983, 1347 (1348): „Selbstverständlich stellen 

die Bestimmungen der MRK hinsichtlich ihres 1. Abschnitts (…) innerstaatlich geltendes 
Recht dar.“ 

16 Z.B. OVG Hamburg, InfAuslR 1985, 202; VG Karlsruhe, NVwZ-RR 1998, 122 f. 
(Aufhebung von Abschiebungsandrohungen wegen Verstoßes gegen Art. 3 EMRK). 

17 BayObLGZ 1988, 436; BayObLG, NJW-RR 1989, 1293 (Aufhebung von Landge-
richtsentscheidungen, die in Wohneigentumssachen in nichtöffentlicher Sitzung ergangen 
waren, wegen Verletzung des Art. 6 I 1 EMRK). 

18 Eppe, in: MRM-Themenheft, 76 (78); Frowein, in: JuS 1986, 845 (847); Giegerich, 
in: Grote/Marauhn, Konkordanzkommentar, Kap. 2 Rn. 3; Gollwitzer, in: Löwe/Rosen-
berg, MRK Einf. Rn. 39; Meyer-Ladewig, Hk-EMRK, Einl. Rn. 29; Morvay, in: ZaÖRV 
21 (1961), 89 (95); Sauer, in: ZaÖRV 65 (2005), 35 (39); Uerpmann, EMRK und deut-
sche Rechtsprechung, S. 42 ff.; siehe auch die umfassenden Untersuchungen von Roš, 
Unmittelbare Anwendbarkeit der EMRK und Lenz, Unmittelbare innerstaatliche An-
wendbarkeit. 


